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Änderungsantrag 
 
der Fraktion der FDP 
 
 
 
zum Antrag der Fraktion der SPD und der Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN 
- Drucksache 16/1627 - 
 
Generellen Ausschluss homosexueller Männer von der Blutspende aufheben – 
Homosexuelle Männer nicht unter Generalverdacht stellen 
 
 
Der Antrag wird wie folgt geändert: 
 
1. In der Antragsüberschrift werden die Worte „homosexueller Männer“ und „Homosexuelle 

Männer“ ersetzt durch „homo- und bisexueller Männer“ und „Homo- und bisexuelle 
Männer“. 

 
2. Unter Ziffer III. werden in den Beschlusspunkten 2) und 3) die Worte „homosexuelle 

Männer“ durch „homo- und bisexuelle Männer“ ersetzt. 
 
 
Begründung: 
 
Wie in dem Antrag unter den Ziffern I. und II. richtigerweise ausgeführt wird, bezieht sich der 
Ausschluss von der Blutspende sowohl auf homo- wie auch auf bisexuelle Männer. Auch der 
EU-Kommissar für Gesundheit und Verbraucherschutz John Dalli hat festgestellt, dass ein 
Ausschluss homo- und eben bisexueller Männer nicht EU-rechtskonform sei. Bisexuelle 
Männer sind indes nicht einfach unter die Gruppe der Homosexuellen einzuordnen. Durch 
die eingefügten Ergänzungen wird also nochmals deutlich, dass ein begründeter Ausschluss 
von der Blutspende nicht aufgrund der sexuellen Orientierung, sondern vielmehr aufgrund 
des individuellen Risikoverhaltens erfolgen sollte. 
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